
Signaturen gemäß der Verordnung über die Ausarbeitung

der Bauleitpläne und die Darstellung des Planinhaltes

(Planzeichenverordnung 1990 - PlanzV 90)

1. Art der baulichen Nutzung

1.1. Wohnbauflächen

3. Bauweise, Baulinien, Baugrenzen

3.5. Baugrenze

6. Verkehrsflächen

6.1. Strassenverkehrsflächen

6.3. Verkehrsflächen besonderer Zweckbestimmung

Verkehrsberuhigter Bereich

Einfahrt

9. Grünflächen

Private Grünflächen

Füllschema der Nutzungsschablone

I
0.4 max.4,30

WA 1

30°-35°o    E

Art der baulichen Nutzung    

Grundflächenzahl (GRZ)    

Bauweise, nur Einzelhäuser zulässig  

Art der baulichen Nutzung       

Grundflächenzahl (GRZ)     

Anzahl der Vollgeschosse 

max. Traufhöhe 

Dachneigung 

Anzahl der Vollgeschosse 

max. Traufhöhe 

Dachneigung 

Öffentliche Grünflächen

Fußgängerbereich

Künftige Verkehrsfläche

13. Planungen, Nutzungsregelungen, Maßnahmen und Flächen für

Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von

Natur und Landschaft

(§ 5 Abs.2 Nr.10 und Abs.4, § 9 Abs.1 Nr.20, 25 und Abs.6,

§ 40 Abs.1 Nr.14  BauGB)

Anpflanzen: Bäume

KV

0.4 max.4,30

WA 2

30°- 35°

I

o    D* Bauweise, nur Doppelhäuser  zulässig  

siehe textliche Festsetzungen  

*

15. Sonstige Planzeichen

15.3. Umgrenzung von Flächen für Nebenanlagen, Stellplätze, Garagen

und Gemeinschaftsanlagen

Garagen
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15.13. Grenze des räumlichen Geltungsbereiches des Bebauungsplanes

15.14. Abgrenzung unterschiedlicher Nutzung, z.B. von Baugebieten,

oder Abgrenzung des Maßes der Nutzung innerhalb eines Baugebietes

Firstlinie

A

B

Hinweis zur Müllentsorgung, siehe Textliche Festsetzungen.15.16

Hinweis zur Müllentsorgung, siehe Textliche Festsetzungen.15.16

15.15.

LR 1

15.5. Mit Leitungsrechten zu belastende Flächen

15.9.
Flächen für Aufschüttungen, Abgrabungen und Stützmauern, soweit

sie zur Herstellung des Straßenkörpers erforderlich sind

15.10. Höhenbezugspunkt für Festsetzungen

(§ 9 Abs.3 BauGB)

15.12.  Umgrenzung der Flächen, deren Böden erheblich

 mit umweltgefährdeten Stoffen belastet sind

(§ 9 Abs.5 Nr. 3 und Abs.6 BauGB)

Kampfmittel:

Eine absolute Kampfmittelfreiheit kann auch für

eventuell freigegebene Bereiche nicht bescheinigt werden

(siehe Hinweise unter den schriftlichen Festsetzungen) !


